
sucht werden. Die Justiz- und Sicherheitsorgane haben 
in jedem Verfahren verantwortungsbewußt zu prüfen, 
ob eine Mitwirkung der Organe der Jugendhilfe not
wendig ist.

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Mitwirkung 
der Organe der Jugendhilfe enthält § 71 Abs. 1. Ergibt 
die Prüfung durch das Gericht, den Staatsanwalt oder 
die Untersuchungsorgane, daß eine dieser Voraussetzun
gen vorliegt, sind die Organe der Jugendhilfe stets um 
Mitwirkung zu ersuchen.

Die Mitwirkung der Organe der Jugendhilfe am Straf
verfahren gegen Jugendliche ist obligatorisch, wenn

— gegenüber dem Jugendlichen bereits von den Orga
nen der Jugendhilfe Maßnahmen der Erziehungshilfe 
getroffen wurden. Derartige Maßnahmen werden auf 
der Grundlage der §§ 13, 23 JHVO festgelegt, wenn 
die Erziehung und Entwicklung oder die Gesundheit 
des Jugendlichen gefährdet sind und auch bei gesell
schaftlicher und staatlicher Unterstützung der Er
ziehungsberechtigten nicht gesichert werden kön
nen. Derartige Maßnahmen können durch die zu
ständige Jugendhilfekommission oder den zuständi
gen Jugendhilfeausschuß angeordnet werden. Be
stimmte Maßnahmen sind ausschließlich letzterem 
Vorbehalten (z. B. die Erteilung von verbindlichen 
Weisungen gegenüber dem Jugendlichen und die 
Anordnung der Heimerziehung). Maßnahmen der 
Erziehungshilfe können auch gegenüber elternlosen 
familiengelösten Jugendlichen eingeleitet werden;

— der Jugendliche unter Vormundschaft steht. Die Vor
mundschaft wird gemäß § 88 FGB durch die Organe 
der Jugendhilfe angeordnet, wenn für einen Minder
jährigen niemand das elterliche Erziehungsrecht hat. 
Zugleich wird dem Jugendlichen ein Vormund be
stellt. Für die Bestellung des Vormunds und die 
Kontrolle seiner Tätigkeit sind ebenfalls die Organe 
der Jugendhilfe zuständig;

— der Jugendliche erneut straffällig wurde. Die erneute 
Straffälligkeit setzt nicht voraus, daß der Jugend
liche bereits gerichtlich vorbestraft ist. Die Organe 
der Jugendhilfe sind auch um Mitwirkung zu ersu
chen, wenn ein Jugendlicher sich bereits wegen einer 
Straftat oder mehrerer Straftaten vor einem gesell
schaftlichen Gericht verantworten mußte oder von 
seinem Lern- oder Arbeitskollektiv oder den Orga
nen der Jugendhilfe Erziehungsmaßnahmen ergrif
fen wurden und deshalb von der Strafverfolgung 
gemäß §§67, 68 StGB abgesehen wurde;

— Zweifel an dem Vorliegen der persönlichen Voraus
setzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des 
Jugendlichen bestehen. In diesem Falle wirken die 
Organe der Jugendhilfe in erster Linie konsultativ 
mit. Auf Grund der pädagogischen Sachkunde ihrer 
Mitarbeiter beraten sie das Gericht, den Staatsan
walt und die Untersuchungsorgane insbesondere 
darüber, ob eine psychiatrische und psychologische 
Begutachtung des Jugendlichen nach § 74 notwendig 
ist;

— die Erziehungsberechtigten ihre Rechte nach der 
StPO nicht wahrnehmen können. Gemäß § 70 Abs. 4 
sind die Erziehungsberechtigten kraft Gesetzes von 
der Wahrnehmung ihrer strafprozessualen Rechte 
ausgeschlossen, wenn sie selbst als Mittäter, Anstif
ter, Gehilfen, Begünstiger oder Hehler an der Straf
tat beteiligt sind oder wenn das Interesse des Ju
gendlichen dies erfordert (z. B. wenn sich die Er
ziehungsberechtigten in sonstiger Weise gemäß § 142 
StGB einer groben Verletzung ihrer Erziehungs
pflichten schuldig gemacht oder den Jugendlichen 
auf gefordert haben, sich der erzieherischen Einwir

kung des Gerichts, des Staatsanwalts oder der 
Untersuchungsorgane zu entziehen). Diese Alter
native des § 71 Abs. 1 erfaßt aber auch die Fälle, in 
denen die Erziehungsberechtigten ihre Rechte aus 
tatsächlichen Gründen nicht wahrnehmen können, 
weil sie sich z. B. außerhalb des Staatsgebietes der 
DDR aufhalten, sich längere Zeit in Einrichtungen 
des Gesundheitswesens befinden, erheblich psychisch 
geschädigt oder inhaftiert sind.

Außer unter den in § 71 Abs. 1 ausdrücklich genannten 
Voraussetzungen kann die Mitwirkung der Organe der 
Jugendhilfe auch in anderen Fällen erforderlich sein 
(z. B. wenn sich bei der Aufklärung der Familien- und 
sonstigen Erziehungsverhältnisse des Jugendlichen 
herausstellt, daß die Eltern seine Erziehung ohne staat
liche oder gesellschaftliche Unterstützung nicht mehr 
gewährleisten können). Dies unterstreicht noch die Be
deutung der Aufgabe der Justiz- und Sicherheitsorgane, 
die Notwendigkeit der Mitwirkung der Organe der Ju
gendhilfe sorgfältig zu prüfen.

Mitwirkungsersuchen

Das Ersuchen um Mitwirkung der Organe der Jugend
hilfe ist durch den Staatsanwalt oder die Untersu
chungsorgane zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des 
Ermittlungsverfahrens zu stellen. Bei der Entscheidung 
über die Notwendigkeit der Mitwirkung ist deshalb in 
erster Linie von den im Rahmen der Prüfungshand]un- 
gen zu Anzeigen oder Mitteilungen (§ 95) und den un
mittelbar nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens — 
ggf. auch von den im späteren Verlauf des Ermittlungs
verfahrens — getroffenen Feststellungen zur Persönlich
keit und zu den Familien- und sonstigen Erziehungs
verhältnissen des Jugendlichen auszugehen. Die Organe 
der Jugendhilfe müssen stets so rechtzeitig um ihre 
Mitwirkung ersucht werden, daß sie sich auf ihre Stel
lungnahme gründlich vorbereiten können, ohne daß da
durch der Abschluß des Ermittlungsverfahrens verzö
gert wird.
Das Ersuchen um Mitwirkung ist von dem die Straf
sache bearbeitenden Staatsanwalt oder dem Mitarbeiter 
des Untersuchungsorgans mündlich oder schriftlich an 
den Leiter oder einen verantwortlichen Mitarbeiter des 
zuständigen Organs der Jugendhilfe zu richten. In dem 
Ersuchen ist das Organ der Jugendhilfe aufzufordern, 
zur Klärung der in § 71 Abs. 2 genannten Fragenkom
plexe schriftlich oder mündlich Stellung zu nehmen. 
Das Ersuchen um Stellungnahme soll, insbesondere 
wenn eine schriftliche Äußerung der Organe der Ju
gendhilfe gefordert wird, konkrete Fragen enthalten. 
Der Inhalt der Fragen hängt von den jeweiligen Um
ständen des einzelnen Verfahrens ab. Die Fragen dür
fen deshalb nicht schematisch abgefaßt werden, sondern 
sind nach den im Einzelfall zu klärenden Gesichtspunk
ten zu differenzieren. Dabei ist zu beachten, daß die 
Organe der Jugendhilfe nicht zu Sachverhaltsfeststel
lungen veranlaßt werden dürfen, die bereits durch Er
mittlungen der Untersuchungsorgane oder aus früheren 
Strafverfahren bekannt sind. Von der Tatbezogenheit 
der Fragen hängt maßgeblich ab, wie die Organe der 
Jugendhilfe zur t a t b e z o g e n e n  Aufklärung und 
Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung jugendli
cher Beschuldigter oder Angeklagter sowie ihrer Fa
milien- und sonstigen Erziehungsverhältnisse beitra
gen können. Wichtig ist, daß die Organe der Jugend
hilfe auf die Feststellung der wesentlichen Zusammen
hänge zwischen der Entwicklung und Erziehung des 
Jugendlichen und der ihm zur Last gelegten Tat orien
tiert werden.
Ist Anklage zu erheben, dann haben der Staatsanwalt 
oder die Untersuchungsorgane stets um eine schrift-
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